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Leistungsbezeichnung I Anerkennung von Schuldnerberatungsstellen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Hessen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Privatinsolvenz, Schuldner, Insolvenz,
Schuldnerberatung, Schulden

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Insolvenz (066)

Verrichtungskennung Anerkennung (016)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder
Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens
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Lagen Portalverbund Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und
Genehmigungen (2010400)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/
hessenrecht_rv.html?pid=Dokumentanzeige&showdoc
case=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&nu
mberofresults=122&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Ins
OAGHE1998rahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.pric
e=0.0&doc.hl=1#docid:169172,1,20171012
https://www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/
hessenrecht_rv.html?pid=Dokumentanzeige&showdoc
case=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&nu
mberofresults=122&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Ins
OAGHE1998rahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.pric
e=0.0&doc.hl=1#docid:169172,1,20171012

Teaser

Volltext Mit der Insolvenzrechtsreform 1999 wurde
Verbrauchern und Kleingewerbetreibenden die
Möglichkeit eröffnet, in einem speziellen
**Verbraucherinsolvenzverfahren**
Restschuldbefreiung zu erlangen. Das Verfahren ist
vorrangig darauf ausgerichtet, eine außergerichtliche
Schuldenbereinigung zwischen Schuldnern und
Gläubigern zu fördern.  
  
Soll ein formelles Verbraucherinsolvenzverfahren
eröffnet werden, hat der Schuldner zunächst durch
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung
nachzuweisen, dass eine solche außergerichtliche
Einigung erfolglos versucht worden ist. Die
Bescheinigung muss von einer **"geeigneten Person
oder Stelle"** ausgestellt werden. Die Feststellung der
geeigneten Personen ist dabei den Insolvenzgerichten
überlassen worden. Für die Anerkennung als
"geeignete Stelle" sind in Hessen die
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Regierungspräsidien jeweils für ihre Bezirke zuständig. 

**Die wesentlichen Anerkennungsvoraussetzungen
sind:**

  • Leitung der Stelle durch eine zuverlässige Person
  • Dauerhafter Betrieb der Stelle mit wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit (Darlegung des
Finanzierungskonzeptes und Offenlegung der
Finanzquellen)
  • Beschäftigung mindestens einer Person mit
entsprechender Erfahrung in der Schuldnerberatung
(mindestens 2 Jährige Tätigkeit als Berater/Beraterin in
der Schuldnerberatung)
  • Sicherstellung der erforderlichen Rechtsberatung
(soweit notwendig, durch Vertrag mit einem
Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin)
  • Vorhaltung zeitgemäßer technischer,
organisatorischer und räumlicher Voraussetzungen für
die ordnungsgemäße Schuldnerberatung und die
Gewährleistung des Datenschutzes
  • Kein gewerblicher Betrieb von Kredit-, Finanz- oder
Finanzvermittlungsdiensten

Erforderliche Unterlagen • Antrag auf Anerkennung als geeignete Stelle nach §
305 Abs. 1 Nr. 1 Insolvenzordnung (InsO mit Anlagen)
  • Polizeiliches Führungszeugnis
  • Auszug aus dem Gewerbezentralregister
  • Darstellung der Organisation der Rechtsberatung
der Schuldnerberatungsstelle
  • Tätigkeitsnachweise und Arbeitszeugnisse zum
Nachweis der mindestens 2 Jährigen praktischen
Erfahrung als Berater in der Schuldnerberatung für
jede Mitarbeiterin/jeden Mitarbeiter
  • Darstellung des Konzeptes und der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit bzw. der dauerhaften
Finanzierungskonzeption der Schuldnerberatungsstelle

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf
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Bearbeitungsdauer

Frist Hat die zuständige Behörde nicht innerhalb von 3
Monaten über den Antrag entschieden, gilt die
Anerkennung als erteilt. Die Frist kann um einen Monat
verlängert werden.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An das für den Sitz der Stelle zuständige
Regierungspräsidium.

Sie können das Verfahren auch elektronisch über den
Einheitlichen Ansprechpartner abwickeln.
https://www.eah.hessen.de/
https://www.eah.hessen.de/

Zuständige Stelle

Formulare Für die Online-Antragstellung wurde eine separate
Plattform entwickelt. Auf der sogenannten
Dienstleistungsplattform können Sie Ihre Anträge
elektronisch einreichen und vieles mehr! Gerne
können Sie sich vorab ein eigenes Bild von der
Anwendung machen ohne sich vorher zu registrieren.
Nutzen Sie hierzu die Simulation. Um die
Online-Antragstellung in vollem Umfang nutzen zu
können, müssen Sie sich zunächst beim
Online-Antragsverfahren registrieren.  

[Online Antragsverfahren des Einheitlichen
Ansprechpartners
Hessen](https://dienstleistungsplattform.hessen.de/)

Ursprungsportal Anerkennung von Schuldnerberatungsstellen,
Recognition of debt counselling centres
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